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BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

???

Kostenlose Vorort-Beratung

09189 4390686

Wir automatisieren 
Ihre Rollläden, 
Jalousien, Markisen!Schnelle Installation/Inbetriebnahme, einfache 

Bedienung per Knopfdruck, maximaler Komfort.

LORENZ FENSEL
J A L O U S I E N  ·  R O L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N

Kreuzburger Str. 6 · 90471 Nürnberg · Tel. 0911 - 80 30 37 · www.lorenz-fensel.de

Rollläden einfach automatisch bedienen!

Fassaden u. Altbaurenovierungen
90441 Nürnberg Industriestraße 34

www.malerbetrieb-schoewitz.de
schoewitz@gerhardburzer.de

Telefon 0911/49 39 76

Malerbetrieb u. Dachdeckerei

- Bodenverlegung
-  Treppen- und 

Bodensanierung
- Holzterrassen

www.parkett-egerer.de
info@parkett-egerer.de

0174/31 24 163
shop now: www.e-wooddesign.de

Wir beraten Sie gerne!

follow us:
parkett_egerer

BMW Service MINI Service

Ihre BMW / MINI Vertragswerkstatt bei Neustadt / Aisch: 
familiär  //  kompetent  //  top Preis / Leistung

Ihre Alternative für:
BMW & MINI Service

und Gebrauchtwagen

Autohaus Pröschel
Bamberger Straße 61
91456 Diespeck
Tel.: 09161 / 88 58 0

BMW Garantie // Reparaturleasing // Service inclusive
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Alupro� le · Elektrozubehör
Haushaltsbedarf · Gartenbedarf

Künstlerfarben/Basteln · Kurzwaren

LKW-Plane · Sanitärbedarf
Werkzeug · Wachstuch-Tischdecken

K-D Handels- und Pfandhaus GmbH · Industriestraße 15
90599 Dietenhofen · 0 98 24 / 9 11 66 · www.alu-spezi.de
Verkauf: Di. 9-16 Uhr · Do. 9-18 Uhr · Fr.  9-16 Uhr · Sa 9-12 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser,

vom Jägermarkt in Rütteldorf über 

die Familienkonferenz in Stein bis hin 

zu wichtigen Umstrukturierungen auf 

dem Hainberg und der Vorstellung des 

Schulcampus in Langenzenn reicht das 

Spektrum der Themen in dieser Ausga-

be. Es geht um Begegnungen, Einblicke 

und Investitionen.

Bei der Familienkonferenz wurden 

neue Impulse für die kommenden Jahre 

vorgestellt. Bei einer Infoveranstaltung 

zum Thema Herzgesundheit gab es 

viel Wissenswertes zu erfahren. Und ein Revierförster berichtet über die aktuellen 

Arbeiten auf dem Hainberg.  

Wir wünschen gute Information bei dieser Themenvielfalt.

Ihr  

Landkreismagazin
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Der Duft von Wildbratwürsten trifft 
auf interessierte Gespräche zwischen 
Jägerinnen, Jägern und Besuchern: Der 
Jägermarkt in Rütteldorf hat sich längst 
zu einem festen Termin im Jahreskalen-
der des Landkreises Fürth entwickelt. 
Zum fünften Mal fand die Veranstaltung 
statt – verbunden mit der Pflicht-Hege-
schau für die rund 60 Reviere in Stadt 
und Landkreis Fürth.

Die Initiative „Gutes aus dem Fürther 
Land“ besuchte zusammen mit Landrat 
Bernd Obst den Markt in Rütteldorf bei 

Cadolzburg. Vertreterinnen und Vertreter aus 
Landwirtschaft, Naturschutz und regionaler 
Vermarktung waren der Einladung gefolgt. 
Dabei stand der Dialog zwischen der Jäger-
schaft sowie Bürgerinnen und Bürgern im 
Mittelpunkt. Initiiert wurde der Besuch von 
der Regional- und Wirtschaftsförderung des 
Landkreises.

Beitrag zu Natur- und Artenschutz
„Die Jägerinnen und Jäger im Landkreis Fürth 
leisten Erstaunliches – oft unbemerkt, aber 
von großem Wert für unsere Region“, beton-
te Landrat Bernd Obst bei seinem Rundgang. 
„Sie engagieren sich nicht nur für die Regu-
lierung des Wildbestandes, sondern tragen 
wesentlich zu Natur- und Artenschutz, zur 
Seuchenprävention und zur Umweltbildung 
bei. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Anerken-
nung verdient.“

Wichtiger Austausch
Die Jägerschaft Fürth Stadt und Land e.V., die 
derzeit rund 440 Mitglieder zählt, organisiert 
den Jägermarkt in Rütteldorf seit 2019. Nach 
einer pandemiebedingten Pause etablierte 
sich die Veranstaltung ab 2022 fest im Jahres-
rhythmus. Neben der gesetzlichen Hegeschau, 
bei der alle im vergangenen Jagdjahr erlegten 
Rehböcke vorgestellt werden, bietet der Markt 
Informationen rund um Wild, Wald und Natur – 
sowie jede Menge Gelegenheit zum Austausch.

NATUR- UND ARTENSCHUTZ IN WÄLDERN:

Jägermarkt in Rütteldorf

Die Regionalinitiative 
„Gutes aus dem  

Fürther Land“ ist zu 
Besuch beim  
Jägermarkt in  

Rütteldorf 

Der Jägermarkt in Rütteldorf bot Einblicke in 
die heimische Tierwelt
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Ehrenamtliche Arbeit
Erich Reichert, erster Vorsitzender der Jägerschaft, unterstrich die Be-
deutung des Marktes: „Uns geht es nicht um den reinen Verkauf, son-
dern darum, Verständnis für die vielfältigen Aufgaben der Jägerinnen 
und Jäger zu schaffen.“ Diese Aufgaben reichen von der Bekämpfung 
invasiver Arten über das Anlegen von Biotopen bis hin zur Umweltbil-
dung in Kindergärten und Schulen. Alles geschieht ehrenamtlich – ohne 
Steuermittel.

Maßnahmen gegen starken Verbiss
Darüber hinaus leisten Jägerinnen und Jäger einen wichtigen Beitrag 
zum Erhalt der Wälder. Durch die Regulierung des Wildbestandes wird 
verhindert, dass junge Bäume zu stark verbissen werden und die na-
türliche Verjüngung des Waldes leidet. So helfen Jäger aktiv mit, dass 
Laub- und Mischwälder gesund heranwachsen und sich widerstandsfä-
hig gegen Klimawandel und Schädlingsbefall entwickeln können. Viele 
Revierinhaber beteiligen sich zudem an Aufforstungsmaßnahmen und 
arbeiten eng mit Forstbetrieben und Waldbesitzern zusammen.

„Gutes aus dem Fürther Land“
Auch die regionale Vermarktung spielt eine Rolle: Wild aus heimischen 
Revieren wird auf Märkten wie dem Weihnachtsmarkt Burgfarrnbach, 
dem Herbstzauber in Raindorf oder dem Herbstmarkt in Ammerndorf 

angeboten – ganz im Sinne des Leitgedankens „Gutes aus dem Fürther 
Land“.
Zum Abschluss zeigte sich Landrat Obst beeindruckt: „Der Jägermarkt 
ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Naturschutz, Tradition und regio-
nale Wertschöpfung miteinander verbunden werden können. Hier zeigt 
sich, wie lebendig und verantwortungsbewusst unser ländlicher Raum 
ist.“

Einer der ältesten Jagd- und Naturschutzvereine Bayerns
Der Verein Jägerschaft Fürth Stadt und Land e.V. im Bayerischen Jagd-
verband wurde 1877 gegründet und zählt zu den ältesten Jagd- und 
Naturschutzvereinen Bayerns. Im Jahr 2027 feiert die Jägerschaft ihr 
150-jähriges Bestehen. Neben der Ausbildung von Jungjägern enga-
giert sich der Verein für den Erhalt artenreicher Lebensräume und die 
Aufklärung über heimische Wildtiere.� n

Am Stand der Jägervereinigung erhielten Interessierte Informationen zu Wild, Natur und  
regionaler Jagdpraxis

523/2025Landkreismagazin 



GESUNDHEIT
HERZSEMINAR IM LANDRATSAMT:

Verengte Herzgefäße im Fokus

Im Foyer des Zirndorfer Landratsamts 
kamen zahlreiche Gäste zusammen, um 
sich im Rahmen der Herzwochen der 
Deutschen Herzstiftung über ein The-
ma zu informieren, das viele Menschen 
betrifft: Verengte Herzkranzgefäße und 
deren oft unterschätzte Folgen. Gast-
geber war der Landkreis Fürth, Schirm-
herr Landrat Bernd Obst. Die jährliche 
Veranstaltung wird immer sehr gut an-
genommen. 

Bereits zu Beginn machte der Landrat 
deutlich, warum das Thema auf so gro-
ßes Interesse stößt. „Herz-Kreislauf-Er-

krankungen zählen weiterhin zu den häu-
figsten Ursachen schwerer gesundheitlicher 
Einschnitte. Aufklärung und Prävention sind 
deshalb ein zentrales Anliegen für unseren 
Landkreis“, erklärte er. Die Herzwochen der 
Deutschen Herzstiftung böten eine wichtige 
Möglichkeit, aktuelle Erkenntnisse einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Tückische Krankheit“
Prof. Dr. med. Harald Rittger, Chefarzt der Me-
dizinischen Klinik 1 am Klinikum Fürth, führte 
die Zuhörer in die Entstehung verengter Herz-

gefäße ein. Er erläuterte, wie sich Ablagerun-
gen aus Fetten, Kalk und entzündlichen Be-
standteilen in den Gefäßwänden bilden und 
den Blutfluss nach und nach einschränken. 
„Die koronare Herzkrankheit ist tückisch, weil 
sie sich lange Zeit kaum bemerkbar macht“, 
sagte Rittger. „Häufig sind es erst Belastungs-
druck auf der Brust, Atemnot oder ein Enge-
gefühl, die Betroffene aufhorchen lassen.“

Warnsignale richtig deuten
Ein Schwerpunkt des Abends lag auf der Fra-
ge, wie Warnsignale richtig gedeutet werden. 
Dr. med. Andreas Hermann aus der Gemein-
schaftspraxis in Zirndorf betonte, wie entschei-
dend frühe Diagnostik sei. „Viele Patienten 
kommen erst, wenn die Beschwerden massiv 
werden. Dabei reichen oft schon ein Belas-
tungs-EKG, ein Herzultraschall oder moderne 
CT-Verfahren, um eine Engstelle sichtbar zu 
machen“, erklärte Hermann. Je früher die 
Untersuchung erfolge, desto größer seien die 
Chancen, einen Herzinfarkt zu verhindern.

„Verantwortung für eigene  
Gesundheit“
Rittger ging auf die Möglichkeiten der Be-
handlung ein. Neben einer konsequenten 
Änderung des Lebensstils – nicht rauchen, 
Bewegung, stressreduzierter Alltag – stün-
den moderne medikamentöse Therapien und 
Katheterbehandlungen zur Verfügung. „Mit 
Stents lassen sich verengte Gefäße heute in 
vielen Fällen rasch und schonend wieder er-

öffnen“, so Rittger. Dennoch bleibe Prävention 
der Schlüssel: „Kein Eingriff ersetzt die Verant-
wortung für die eigene Gesundheit.“
Landrat Obst betonte, wie wertvoll Veranstal-
tungen dieser Art seien. „Wenn medizinische 
Expertise und Alltagserfahrungen zusammen-
kommen, können Menschen Mut schöpfen, 
sich frühzeitig untersuchen zu lassen“, sagte er. 

Vor Ort waren außerdem ein Stand der Deut-
schen Herzstiftung und ein Team des Gesund-
heitsamtes, das kostenloses Blutdruckmessen 
anbot.

Mit vielen neuen und wichtigen Erkenntnissen 
endete die Veranstaltung.� n

Das Herzseminar der Deutschen Herzstiftung 
lockte viele Besucherinnen und Besucher an

Kostenlose Blutdruckmessungen wurden angeboten
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FACHAUSTAUSCH MIT UNTERNEHMEN UND EXPERTEN:

Gesundheit am Arbeitsplatz
Mitte November haben sich über 50 
Vertreter aus Unternehmen der Region 
digital versammelt, um den sensiblen 
Umgang mit gesundheitlichen Auffällig-
keiten von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zum Thema zu machen. Es 
diskutierten Fachleute und Betriebe aus 
den Landkreisen Fürth, Neustadt an der 
Aisch-Bad Windsheim, Ansbach sowie 
aus Nürnberg über Wege, wie Belastun-
gen frühzeitig erkannt und gemeinsam 
Lösungen gefunden werden können.

Landrat Bernd Obst eröffnete den Nachmit-
tag und unterstrich die Bedeutung einer 
wertschätzenden Gesprächskultur in Unter-

nehmen. Aus seiner Sicht sei es entscheidend, 
gesundheitliche Veränderungen nicht zu igno-
rieren, sondern verantwortungsvoll anzuspre-
chen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht allein zu lassen und frühzeitig Hilfen an-
zustoßen.

Im Zentrum der Veranstaltung stand der Vor-
trag von Patrick Durner, Berater für betriebliche 
Suchtprävention. Er schilderte, warum auffälli-
ge Entwicklungen im Arbeitsalltag häufig ein 
sensibles Thema seien und wie Führungskräfte 
dennoch den Einstieg in ein klärendes Gespräch 
finden können. Nach seinen Worten ließen sich 
Probleme nur lösen, wenn sie benannt werden, 
und Unternehmen könnten viel bewirken, wenn 
sie Mitarbeitende bei ersten Anzeichen gezielt 
unterstützen.

Beratungsstellen im Überblick
Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstel-
lung regionaler Hilfs- und Beratungsangebote. 
Die Teilnehmer erhielten eine Übersicht über 
zentrale Stellen, darunter der Sozialpsychia
trische Dienst Fürth, die Suchtberatungsstelle 
der Caritas Fürth, KISS Nürnberg-Fürth-Erlan-
gen, die Ergänzende unabhängige Teilhabebe-
ratung im Landkreis Fürth, die AOK Fürth sowie 
die Beratungsstelle Blaufeuer Nürnberg. Sie 

gelten als wichtige Partner, wenn Unternehmen 
oder Beschäftigte Unterstützung benötigen.

Plattform für Austausch  
und Verantwortung
Die Veranstaltung findet zweimal im Jahr statt 
und richtet sich insbesondere an kleine und mit-
telständische Unternehmen, die ihre Gesund-
heitsangebote weiterentwickeln möchten. Es 
ist möglich, in einen Verteiler aufgenommen zu 
werden, um Hinweise zu kommenden Terminen 
zu erhalten. Nähere Informationen auch unter: 
m-eckmueller@lra-fue.bayern.de
Der Fachaustausch machte deutlich, wie sehr 
Unternehmen, Beschäftigte und Beratungs-
stellen gemeinsam gefordert sind, wenn es 
darum geht, Gesundheit ernst zu nehmen und 
Verantwortung zu teilen. Die ausgewiesenen 
Beratungsstellen stehen außerdem allen Bürge-
rinnen und Bürgern der beteiligten Landkreise 
offen, wenn gesundheitliche Probleme vorlie-
gen.� n

Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratung für Menschen ab 18 Jahren, die unter seelischen Belastungen leiden, die
psychisch erkrankt sind, sich in akuten Krisen befinden, Suizidgedanken haben, für
Angehörige, Freunde und soziales Umfeld.

Psychosoz. Beratungsstelle Caritas Stadt und Landkreis Fürth e.V. 
Königstraße 114
90762 Fürth
Tel: 0911- 7405020
Mail: suchtberatung@caritas-fuerth.de
https://caritas-fuerth.de/so-helfen-wir/menschen-mit-suchtproblemen/

Beratung und Behandlung von Suchterkrankungen und auch für Angehörige bei
problematischem Suchtmittelgebrauch von Alkohol, illegalen Drogen,
Medikamenten; bei Abhängigkeit von Suchtmitteln; bei Essstörungen; bei
problematischem oder pathologischem Glücksspiel; bei Folgeproblemen in der
Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz.

BERATUNGSSTELLEN
An folgende Beratungsstellen können Sie/ Ihre Mitarbeitenden sich
themenbezogen wenden: 

PSYCHE

SUCHT

SpDi Fürth
Frankenstr. 12
90762 Fürth
Tel: 0911- 9756670
Mail: info@sozialpsychiatrischer-dienst-fuerth.de
https://www.sozialpsychiatrischer-dienst-fuerth.de/  

Bei akuten Krisen: Krisendiest Mittelfranken
Tel: 0800 / 655 3000 oder 0911 / 42 48 55 – 0 (täglich 24 Stunden)

Mail: info@krisendienst-mittelfranken.de
https://kdmfr.de/krisendienst-mittelfranken/ 

Wenn Belastung Alltag wird. Blaufeuer hilft.
Immer mehr Erwerbstätige geraten durch psychische
Belastungen im Beruf und/oder Alltag unter Druck – hier setzt
Blaufeuer an: ein innovatives, frühzeitiges und ganzheitliches
Beratungsangebot für Menschen in psychisch
herausfordernden Lebens- und Arbeitssituationen.
Blaufeuer begleitet rentenversicherte Beschäftigte aus
Mittelfranken bis zu zwölf Monate lang - kostenfrei,
unabhängig und vertraulich. 
Ziel ist es, psychische Belastungen frühzeitig aufzufangen, die
psychische Gesundheit zu stabilisieren und die
Arbeitsfähigkeit zu verbessern oder wiederherzustellen.

Selbsthilfegruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sich dort Menschen mit dem
gleichen Anliegen ohne professionelle Leitung selbstorganisiert treffen – das
kann in Gesprächsgruppen sein oder bei gemeinsamen Unternehmungen. Wir
beraten und unterstützen Menschen, die nach einer Selbsthilfegruppe suchen,
Betroffene und Angehörige, die eine Selbsthilfegruppe gründen möchten oder
Selbsthilfegruppen bei sämtlichen Gruppenanliegen.

Blaufeuer Nürnberg
Schleswiger Straße 101
90427 Nürnberg
Tel: 0911- 9387360
Mail: nuernberg@blaufeuer.info
https://blaufeuer.info/startseite-
nuernberg/ 

EUTB bedeutet Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung.
Die EUTBs gibt es in jeder Kommune. Wir beraten und unterstützen in
allen Fragen, die bei Behinderung und längerer Erkrankung auftauchen
können.

TEILHABE

SELBSTHILFE

KISS Nürnberg-Fürth
Am Plärrer 15
90443 Nürnberg
Tel: 0911- 234 94 49
Mail: nuernberg@kiss-mfr.de
https://kiss-mfr.de/kontaktstelle-nuernberg/
Dienstag 14 – 17 Uhr im Pflegestützpunkt Fürth, Alexanderstraße 9

BERATUNG

EUTB-Beratungsstelle im Landkreis Fürth
Fürther Str. 1
90574 Roßtal
Tel: 0176-42099804
Mail: eutb@eutb-landkreis-fuerth.de
https://www.teilhabeberatung.de/ 
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BILDUNG
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT: 

Schulcampus für Langenzenn

In Langenzenn soll in den nächsten 
zehn Jahren ein Schulcampus aus Gym-
nasium, Realschule und zwei Dreifach-
turnhallen mit einem Gesamtvolumen 
von rund 150 Millionen Euro entste-
hen. Das haben die Gremien des Land-
kreises entschieden, nachdem die Ver-
waltung durch den Kreisausschuss im 
Juni einen entsprechenden Prüfauf-
trag erhalten hatte.

Nach einer Untersuchung der möglichen Va-
rianten und Gegenüberstellung der Kosten, 
haben sich die Verantwortlichen für dieses 
Vorgehen entschieden. Der Landkreis rech-
net damit, Fördermittel in Höhe von 40 bis 
45 % der Investitionskosten zu erhalten.

Wirtschaftlichste Lösung
Nachdem in den nächsten Jahren ohnehin 

eine Generalsanierung und Erweiterung des 
Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Langen-
zenn unumgänglich gewesen wäre, und 
auch eine Erweiterung der Realschule not-
wendig wird, die am aktuellen Standort am 
Klaushofer Weg jedoch nicht umsetzbar ist, 
ist die aktuelle Planung nun die wirtschaft-
lichste Lösung.

Der Landkreis plant, das bisherige Real-
schulgebäude an die Stadt Langenzenn zu 
veräußern, die damit weiteren Raumbedarf 
an ihren Schulen am Klaushofer Weg abde-
cken kann.

Steigende Schülerzahlen
Die Notwendigkeit der Erweiterungen er-
gibt sich aus den kontinuierlich steigenden 
Schülerzahlen. Bis zur Realisierung der bei-
den neuen Schulen wird der Raumbedarf 
aktuell durch den Einsatz von Raummodu-
len gedeckt, die jedoch in der Art der Aus-
führung keine langfristige und dauerhafte 
Lösung darstellen. Ursprünglich war neben 
der Generalsanierung des Gymnasiums ge-
plant, die bisherige Realschule durch einen 
Neubau in der Nähe des Langenzenner 
Feuerwehrhauses zu ersetzen -  die Grund-
stücksverhandlungen mit der Stadt Langen-
zenn waren sehr weit fortgeschritten. Nun 
wurden weitere Varianten untersucht. 

Die Visualisierung von BSS Architekten zeigt, wie der künftige Schulcampus aussehen könnte
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„Bildung mit hohem Stellenwert“
„Mit den Investitionen in den Schulcampus 
Langenzenn beweisen wir als Landkreis 
Fürth einmal mehr, welch hohen Stellen-
wert die Themen Schule und Bildung bei 
uns haben. Bevor man hier jedoch eine so 
weitreichende Entscheidung trifft, die den 
Landkreis über viele Jahre – auch finanziell 
– stark bindet, mussten alle Fakten auf den 
Tisch und man darf sich dabei auch trauen, 
getroffene Entscheidungen zu revidieren, 
wenn es bessere Lösungen gibt“, so Land-
rat Bernd Obst.

Neubau Gymnasium
Nun ist geplant, in direkter Nachbarschaft 
des bisherigen Wolfgang-Borchert-Gymna-
siums in den Jahren 2028 bis 2031 einen 
Gymnasium-Neubau zu errichten. Nach 
erfolgtem Umzug des Gymnasiums (zum 
Schuljahr 2031/32) soll das bisherige Ge-
bäude generalsaniert werden und nach 
Abschluss der Arbeiten im Jahr 2034 die 
Staatliche Realschule Langenzenn dort ein-
ziehen. Mit dem Bezug des generalsanierten 
Gebäudes ergeben sich für die Realschule 
ganz neue Möglichkeiten – auch in Bezug 
auf moderne Schulmodelle. Daher begrüßt 
auch die Schulleitung das geplante Vorge-
hen.

Optimale Synergieeffekte
Mit den beiden Schulen am Standort ist es 
möglich, verschiedene Synergien zu nutzen. 

Zum einen wird der Flächenverbrauch und 
die Oberflächenversiegelung (Bushalte- 
und Wendeflächen, Parkplätze, Wege, Hof-
flächen) reduziert, auch ein gemeinsames 
Energiekonzept soll es geben. Die Men-
sa kann gemeinsam genutzt werden. Als 
großer Vorteil wird auch angesehen, dass 
es eine gemeinsame Bewirtschaftung der 
Schulen und Sporthallen durch ein Haus-
meisterteam geben wird. Dazu kommt, dass 
der Umbau nicht während des laufenden 
Schulbetriebs stattfinden muss. Parallel zu 
den Schulbauten soll die bisherige Zwei-

fachturnhalle des Gymnasiums durch eine 
Dreifachturnhalle ersetzt werden und eine 
weitere Dreifachturnhalle entstehen. Die 
Hallen werden aufgrund der erwarteten 
Schülerzahlen notwendig.

„Bei den Planungen steht für uns die Funk-
tionalität im Vordergrund. Auch wenn es 
beim Schulcampus eine klare Trennung der 
beiden Schularten geben wird, können wir 
die Synergien sehr gut nutzen“ so Landrat 
Bernd Obst.

Unterstützung durch Stadt
Langenzenns 1. Bürgermeister Jürgen Ha-
bel begrüßt die Planungen des Landkreises. 
„Bereits mit der Inbetriebnahme der Real-
schule im Jahr 2013 hat sich der Landkreis 
zum Schulstandort Langenzenn bekannt. 
Mit den nun geplanten Investitionen wür-
de dieser Standort weiter gestärkt werden. 
Als Stadt unterstützen wir die Vorhaben 
des Landkreises und stimmen uns eng ab, 
wenn es neben Grundstücksverhandlungen 
zum Beispiel um die Erschließung des Schul-
grundstückes geht. Der Stadt ist weiterhin 
wichtig, dass neben den Schulen ausrei-
chend Platz für ein zukünftiges neues Bad 
bleibt und die Erschließung des restlichen 
Gebietes gleich mitgedacht wird“, so 1. 
Bürgermeister Jürgen Habel.� n

Gymnasium Langenzenn

Realschule Langenzenn
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FAMILIE
ERSTER FAMILIENSTÜTZPUNKT AB 2027 GEPLANT:

Familienbildung im Landkreis Fürth

Ein umfassendes Konzept zur Weiterent-
wicklung der Familienbildung liegt nun 
für den Landkreis Fürth vor. Nach rund 
zweijähriger Arbeit, einer groß ange-
legten Elternbefragung und intensiver 
Analyse wurde das Familienbildungs-
konzept vom Jugendhilfeausschuss ver-
abschiedet. Es gilt bis 2031 als Richt-
schnur für die künftige Ausrichtung der 
Eltern- und Familienbildung und soll 
insbesondere Familien in belastenden 
Lebenssituationen früher und gezielter 
erreichen.

Bei der 18. Familienkonferenz des Land-
kreises Fürth am Gymnasium Stein wur-
de das Konzept erstmals ausführlich vor 

mehr als 60 Gästen präsentiert.

Prävention innerhalb der  
Familienbildung
Landrat Bernd Obst ging in seiner Eröffnungs-
rede darauf ein und verwies unter anderem auf 
„fragile Familiensysteme”, „hochkonflikthafte 
Trennungen und Scheidungen“ sowie eine 
„große Zunahme psychischer Erkrankungen bei 
Eltern, aber auch bei Kindern.“ Die Familien-
bildung müsse deshalb stärker präventiv wirken 
und Eltern frühzeitig unterstützen, so Obst.

Breite Grundlage durch 
Elternbefragung
Knapp 1.100 Eltern aus allen 14 Landkreis-

gemeinden beteiligten sich 2024 an der Be-
darfserhebung. Ihre Rückmeldungen waren 
eine wesentliche Planungsgrundlage. Ergänzt 
wurde die Analyse durch eine umfangreiche 
Bestandsaufnahme bestehender Angebote 
sowie ein Experteninterview. Die Ergebnisse 
zeigen: Während der Landkreis über ein sta-
biles Grundgerüst familienunterstützender An-
gebote verfügt, steigt gleichzeitig der Unter-
stützungsbedarf. Sichtbar wird dies etwa an 
der deutlichen Zunahme der Fallzahlen bei 
Erziehungs- und Eingliederungshilfen.

Markt der Möglichkeiten  
und Workshops
Im Anschluss der Präsentation bot ein Markt 
der Möglichkeiten den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Gelegenheit, mit Experten 
aus Jugendhilfe, Beratung, Schule und sozia-
len Einrichtungen ins Gespräch zu kommen. 
Dabei wurden zentrale Themen vertieft, Ver-
bindungen gestärkt und Bedarf aus der Praxis 
aufgezeigt
Danach folgten Workshops, die sich mit Fragen 
der frühen Prävention, der Elternbegleitung 
und der Verknüpfung regionaler Hilfesysteme 
befassten. Praxisnahe Impulse für die tägliche 
Arbeit und Lösungsansätze zeigten, wie Fami-
lien noch besser erreicht werden können.

Familienstützpunkte als  
zentrale Maßnahme
Ein Schwerpunkt des Familienbildungskonzept 

ist die Einführung von Familienstützpunkten. 
Sie sollen niedrigschwellige Anlaufstellen für 
Eltern sein – wohnortnah, frühzeitig und ohne 
große Hürden. Vorgesehen sind Beratung, 
Orientierung und Unterstützung sowie die 
Vermittlung von weiterführenden Hilfen. Die 
Hauptzielgruppe sind Familien, die mit Tren-
nungssituationen, psychischen Belastungen, 
sozialen Schwierigkeiten oder Sprachbarrieren 
zu kämpfen haben.

Erster Standort ab 2027
Auf Grundlage der fachlichen Empfehlung 
plant der Landkreis zunächst einen Familien-
stützpunkt, dessen Start für Januar 2027 vor-
gesehen ist. Dieser soll an eine Einrichtung der 
Eltern- und Familienbildung nach §16 SGB 
VIII in Trägerschaft der öffentlichen oder freien 
Jugendhilfe angegliedert werden. Nach zwei 
Jahren soll evaluiert werden, welche Wirkung 
erzielt wurde und ob ein zweiter Stützpunkt 
eingerichtet werden kann. Dazu sind mobile 
Angebote geplant, um auch Familien in klei-
neren Gemeinden zu erreichen.

Finanzielle Förderung durch  
den Freistaat
Für Konzeptentwicklung und Umsetzung er-
hält der Landkreis Fördermittel des Freistaats 
Bayern. Grundlage hierfür ist die Zahl der Ge-
burten im Landkreis, die inzwischen bei rund 
1000 pro Jahr liegt. Die Entscheidung für eine 
schrittweise Umsetzung berücksichtigt zudem 
die angespannte Haushaltslage.

Lokale Rahmenbedingungen im Blick
Das Konzept setzt sich detailliert mit der Le-
bensrealität im Landkreis auseinander. Be-
trachtet wurden unter anderem die demo-
grafische Entwicklung, Mobilitätsstrukturen, 
Betreuungsquoten und soziale Belastungsfak-
toren sowie die starke Orientierung vieler Ge-
meinden nach Nürnberg oder Erlangen-Höch-
stadt. Die Analyse macht deutlich, dass ein 
zentrales Angebot nicht ausreicht. Familienbil-
dung muß räumlich verteilt, flexibel erreichbar 
und passgenau gestaltet sein.

Jetzt erfolgt die offizielle Vorlage beim Baye-
rischen Staatsministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales. Parallel beginnt die Auswahl 
eines geeigneten Trägers und Standortes für 
den ersten Familienstützpunkt.� n

 Im Rahmen der Familienkonferenz stellten Landkreis und Fachstellen die Planungen zum ersten 
Familienstützpunkt ab 2027 vor
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KINDER ENTDECKEN IHRE WELT:

Kreatives beim Kinderfotopreis

Wenn Kinder durch eine Kamera bli-
cken, entsteht oft ein Bild, das über-
rascht. Genau diese besondere Sicht-
weise stand im Mittelpunkt des 
Kinderfotopreises 2025, den das Land-
ratsamt Fürth im Rahmen der diesjäh-
rigen Familienkonferenz vergeben hat. 
Unter dem Motto „Links, rechts, oben, 
unten“ waren Mädchen und Jungen 
aus dem gesamten Landkreis dazu ein-

geladen, ihre Umwelt aus neuen Pers-
pektiven festzuhalten. Mehr als 50 jun-
ge Fototalente folgten dem Aufruf und 
reichten ihre Arbeiten ein. Die Einsen-
dungen zeigten, wie vielfältig ein ver-
trauter Lebensraum wirkt, wenn man 
ihn mit neugierigen Augen betrachtet.

Die Grundidee hinter dem Wettbewerb 
orientierte sich an einer einfachen, aber 
wichtigen Erkenntnis: „Es gibt nicht 

nur einen richtigen Blickwinkel. Die Wahr-
nehmung hängt immer davon ab, wo jemand 
steht – im wörtlichen wie im übertragenen 
Sinn“, so Severin Scheeler von der Kommu-
nalen Jugendarbeit, der den Kinderfotopreis 
organisierte und umsetzte. 

Kreativ und digital
Kindern sollten sich durch den Wettbewerb 
bewusstmachen, wie wertvoll es ist, offen zu 
bleiben, Neues auszuprobieren und digitale 
Medien nicht nur zu konsumieren, sondern 
kreativ und gezielt einzusetzen. Dass dies ge-
lungen ist, zeigte sich an den vielen Bildern, 
die eingereicht wurden und in denen die 
Kinder mit Licht, Raum und Überraschungs-
momenten spielten.

Herausforderung für Jury
Eine siebenköpfige Jury aus der Kommunalen 
Jugendarbeit und der Jugendpflege Süd sich-
tete die Einsendungen und diskutierte inten-
siv über ihre Favoriten. Am Ende entschieden 
Feinheiten wie ungewöhnliche Perspektiven, 
ein klarer Bezug zum Thema und die erkenn-
bare Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Motiv. Drei Bilder überzeugten besonders 

➜ Fortsetzung auf Seite 12

1. Platz: Jonas – Oben ist unten 2. Platz: Theresa – Liegewiese mit Sonnenschirm

Preisträgerinnen und Preisträger des Kinderfotopreises 2025 gemeinsam mit Severin Scheeler 
und Landrat Bernd Obst bei der Preisverleihung im Rahmen der Familienkonferenz
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ÖPNV

KOSTENLOS UNTERWEGS IN DER ADVENTSZEIT:

VGN bietet Freifahrten
Die Vorweihnachtszeit gehört für viele 
Menschen zu den stimmungsvollsten 
Wochen des Jahres. Zwischen Glühwein-
duft, Lichterketten und gemütlichen Bu-
den lädt der Fürther Weihnachtsmarkt 
zum Entdecken und Genießen ein. Wer 
dabei stressfrei anreisen möchte, kann 
sich in diesem Jahr über ein besonde-
res Angebot freuen. Denn an allen vier 
Adventssamstagen sind Fahrten im öf-

fentlichen Nahverkehr innerhalb der Ta-
rifstufe B kostenfrei. 

Das Angebot gilt auf allen Linien innerhalb 
der Zone 200 sowie in der angrenzen-
den neutralen Zone 200/700, also auch 

in den Bereichen Zirndorf, Oberasbach und 
Stein. Erlaubt sind Fahrten mit Bus, U-Bahn, S-
Bahn, Regionalbahn und den Nightlinern. Wer 
darüber hinaus unterwegs sein möchte, benö-

tigt ein reguläres Ticket. Ziel des Angebots ist 
es, sowohl die reizvolle Adventsatmosphäre in 
Fürth leichter zugänglich zu machen als auch 
Verkehrsbelastung und Parkplatzsuche in der 
Innenstadt zu reduzieren.
Der VGN wünscht allen eine gute Fahrt mit 
dem ÖPNV, eine schöne Adventszeit voller Vor-
freude und fröhlicher Weihnachtsstimmung – 
vor allem auch auf den Weihnachtsmärkten in 
der Region.� n

Gratis mit dem VGN zum Fürther Weihnachtsmarkt – ein paar Beispiele:

und wurden schließlich ausgezeichnet. Die 
Werke machten deutlich, wie bewusst Kinder 
ihre Umgebung wahrnehmen und wie viel er-
zählerische Kraft in einer Kamera steckt.

Preisverleihung bei Familienkonferenz
Überreicht wurden die Preise im Rahmen der 
Familienkonferenz am 18.11.in Stein. Land-
rat Bernd Obst würdigte das Engagement der 
jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
hob die Bedeutung des Wettbewerbs hervor. 
„Kinder zeigen mit ihren Bildern, wie vielfäl-
tig unser Landkreis ist, wenn man nur genau 
hinschaut“, erklärte Obst. Die Entscheidung, 

Sofortbildkameras als Preis zu vergeben, sei 
bewusst getroffen worden: „Gerade in einer 
Zeit, in der KI-Bilder allgegenwärtig sind, tut 
es gut, echte Momente in den Händen zu 
halten.“

Fotos zum Anfassen
Auch die Ausstellung während der Konferenz 
setzte auf greifbare Eindrücke. Die prämier-
ten Werke wurden gedruckt präsentiert. Der 
Wettbewerb, so betonte Scheeler, solle nicht 
zuletzt ein Bewusstsein dafür stärken, wie 
wertvoll es ist, die eigene Umgebung aktiv 
zu erkunden: links, rechts, oben, unten – und 
manchmal auch dazwischen. � n

3. Platz: Romy – Hundefutter-Perspektive
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VERKEHR
MASSNAHME DER STRASSENMEISTEREI:

Neue Verkehrsführung in Roßtal

Für das Jahr 2026 ist eine Umstrukturie-
rung an der FÜ 15 in Roßtal vorgesehen 
und zwar am Ortseingang aus Richtung 
Ammerndorf. Ziel des Projekts der Stra-
ßenmeisterei ist es, die Verkehrssicher-
heit an der Einmündung zu verbessern. 

Zur Information und Absprache traf sich 
Landrat Bernd Obst mit Roßtals Bürger-
meister Rainer Gegner sowie Vertretern 

und Vertreterinnen des Staatlichen Bauamtes, 
der Straßenmeisterei und der Verkehrsbehörde 
zu einem Vor-Ort-Termin. 

Gefährliche Situationen
Der aktuelle Einmündungsbereich der FÜ 15 
in Roßtal aus Richtung Ammerndorf ist durch 
eine komplexe Anordnung mehrerer Straßen 
gekennzeichnet, die bereits zu gefährlichen 
Verkehrssituationen geführt hat. 
Besonders im Bereich der Fernabrüster Straße, 
an dem der Radweg endet, ist die Situation 
für Radfahrer und Fußgänger unübersichtlich. 
Ebenso hat das Radwegekonzept 2020/2021 
Mängel in der Infrastruktur aufgezeigt. Das 
abfallende Gelände und die große Asphalt-
fläche sorgen für erhöhte Geschwindigkeiten 
und für einen weiteren gefährlichen Bereich.

Mehr Sicherheit
Geplant ist, die große Asphaltfläche in einzel-

ne Bereiche zu teilen sowie den Radverkehr 
zu stärken, um die Verkehrsführung klar und 
sicher zu gestalten. Gleichzeitig soll die Ge-
schwindigkeit reduziert werden. Die Baukos-
ten werden auf rund 50.000 Euro geschätzt. 
Eine ähnliche Neustrukturierung wurde be-
reits bei der Meistereimaßnahme 2025 in 
Veitsbronn erfolgreich umgesetzt. 

Straßenbau 2026: Substanzerhalt 
Das Straßen- und Radwegebauprogramm für 
2026 fokussiert sich auf drei Maßnahmen ent-
lang der Kreisstraßen FÜ 15 und FÜ 17 – der 
Schwerpunkt liegt auf Erhalt und Sicherheit. 
Landrat Bernd Obst betont die Verpflichtung 
zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit: „An-
gesichts der angespannten Haushaltslage des 
Landkreises Fürth müssen wir bei unseren 
Straßenbauprojekten Prioritäten setzen. 
Deshalb konzentrieren wir uns im Jahr 2026 
auf substanzerhaltende und sicherheitsrele-
vante Maßnahmen, um die Infrastruktur nach-
haltig zu sichern und gleichzeitig verantwor-
tungsvoll mit unseren Mitteln umzugehen.“n 

Landrat Bernd Obst und Roßtals Bürgermeister Rainer Gegner informierten sich gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Straßenmeisterei über die geplante Verkehrsneustrukturierung
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Du bist zwischen 
18 und 30?
Dann haben wir das 
Konto, das zu dir passt:
Modernes Banking mit allem was 
du brauchst – zum kleinen Preis. 
Unsere Girokonten für alle Berufs-
tätigen zwischen 18 und 30. 

sparkasse-fuerth.de/
young

Anz. LKM mehr giro young_92,5x130_26112025.indd   1Anz. LKM mehr giro young_92,5x130_26112025.indd   1 28.10.2025   12:52:5528.10.2025   12:52:55

kracker-hoergeraete.de

90513 Zirndorf - Nürnberger Str.35 •  90522 Oberasbach - Am Rathaus 2-4 • 90579 Langenzenn - Nürnberger Str.18

Wir sind für Sie da:
3x in der Region und
1x ganz in Ihrer Nähe

Rufen Sie uns an: 
Telefon
0911 - 96 06 109

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 & 14 –18 Uhr
Sa. 09:00 - 13:00 (nur in Zirndorf)

Rufen Sie uns an: 

ONLINE
 TERMIN

René Kracker 
Hörakustikmeister, Hörtherapeut

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät.  Zzgl. 10 Euro gesetzlicher 
Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse unter Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung. Für Privatver-
sicherte und Selbstzahler kommen je nach individuell abgeschlossenem Vertrag evtl. weitere Zuzahlungen hinzu.

Guter Klang.
Gute Wahl.

Entdecken Sie die vielen Vorteile 
von Oticon Jet:

   Eine gute Klangqualität mit BrainHearing-Technologie

   Viele Bauformen, Farben und Zusatz-Optionen

   Kabellose Verbindung zu TV, Telefon und mehr

Jetzt ab

248 €
pro Hörgerät inkl. 

Premium Verlust - und 

Verschleißschutz-

brief

**

Mit bester Empfehlung:Mit bester Empfehlung:

Guter Klang.
Gute Wahl.

Entdecken Sie die vielen Vorteile 
von Oticon Jet:

   Eine gute Klangqualität mit BrainHearing-Technologie

   Viele Bauformen, Farben und Zusatz-Optionen

   Kabellose Verbindung zu TV, Telefon und mehr

Gute Wahl.

✓ Abhandenkommen
✓ Beschädigung
✓ Zerstörung
✓ Bruch
✓ Diebstahl, Einbruchsdiebstahl 
✓ Unsachgemäße Handhabung
✓ Raub und räuberische 
    Erpressung 
✓ Cerumen
✓ Natürlicher Schweiß

** Im Schadensfall beträgt die 
Selbstbeteiligung 35% des 
maßgebenden Schadensbetrages

Inklusive Premium Verlust - und Verschleißschutzbrief für 5 Jahre**

Entdecken Sie die vielen Vorteile: SCHON GEWUSST?

2 0 2 5 | 2 0 24 | 2 0 2 3 | 2 0 2 2 | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 | 2 0 1 9

Alle Ausgaben des 
Landkreismagazins gibt`s 
auch im Online-Archiv:

www.landkreismagazin.de/das-landkreismagazin

Fo
to

: L
an

dr
at

sa
m

t F
ür

th

NEU: 
Mehr Online-

Termine
Seite 4

Mit dem Amtsblatt          des Landkreises Fürth

für uns in Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach,  

Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

LANDKREIS
MAGAZIN

www.landkreis-fuerth.de

06.03.2024 Ausgabe 5

„TAG DER AUSBILDUNG“:  
Berufsinformationstag am 15. März – Seite 20NOTFALLMAPPE: 

Kostenlos für alle Fälle – Seite 16

Fo
to

: R
ol

ad
 B

ec
k

Helden  
ausgezeichnet

Seite 4

Mit dem Amtsblatt          des Landkreises Fürth

für uns in Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach,  

Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

LANDKREIS
MAGAZIN

www.landkreis-fuerth.de

20.03.2024 Ausgabe 6

JETZT ANMELDEN:  
Sechste Landkreismesse – Seite 10EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT: 

Homepage geht online – Seite 9

Fo
to

: L
an

dr
at

sa
m

t F
ür

th

Anbau  
Landratsamt

Seite 4

Mit dem Amtsblatt          des Landkreises Fürth

für uns in Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach,  

Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

LANDKREIS
MAGAZIN

www.landkreis-fuerth.de

03.04.2024 Ausgabe 7

GESUNDHEIT FÜR ALLE:  
„Generationen bewegen 2024“ – Seite 11FAST 100 TAGE IM AMT: 

Interview mit Landrat Bernd Obst – Seite 6

Fo
to

: V
G

N
 | 

A
. G

as
pa

r-K
le

in

Ausgezeichnet:

KulturWanderweg

Hohenzollern
Seite 4

Mit dem Amtsblatt          des Landkreises Fürth

für uns in Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach,  

Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

LANDKREIS
MAGAZIN

www.landkreis-fuerth.de

17.04.2024 Ausgabe 8

RADELN IM ALTER:  

Kurse für mehr Sicherheit – Seite 15
REGIONAL- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG: 

Exkursion zu Holzbau der Zukunft – Seite 06

14 23/2025Landkreismagazin 



EHRENAMT
DANK AN 45 VERDIENTE MITGLIEDER IM BRK-HAUS FÜRTH:

Gemeinsamer Ehrungsabend

Mit einem feierlichen Ehrungsabend im 
BRK-Haus in Fürth sind langjährige Mit-
glieder des Bayerischen Roten Kreuzes 
(BRK) und des Technischen Hilfswerks 
(THW) aus Stadt und Landkreis Fürth 
ausgezeichnet worden. Insgesamt 45 
Frauen und Männer erhielten Urkunden 
und Ehrenzeichen für 25, 40 und 50 Jah-
re Mitgliedschaft und Engagement im 
Dienste der Allgemeinheit.

Landrat und BRK-Kreisvorsitzender Bernd 
Obst, in dessen Verantwortung der Land-
kreis in diesem Jahr die Ausrichtung des 

Ehrungsabends übernommen hatte, würdigte 
in seiner Ansprache das außergewöhnliche 
Engagement der Geehrten: „Wer über Jahr-
zehnte hinweg für das BRK oder das THW 
aktiv ist, steht für Verlässlichkeit, Hilfsbereit-
schaft und Mut. Diese Menschen sind das 
Rückgrat unseres Katastrophenschutzes und 
zeigen, was Zusammenhalt in einer Gesell-
schaft wirklich bedeutet.“

Obst betonte die enge Zusammenarbeit der 
Hilfsorganisationen im Landkreis, etwa bei 
Großschadenslagen, Hochwasser oder Not-
fallvorsorge. „Unsere Region kann stolz sein 
auf die vielen Freiwilligen, die in den Bereit-
schaften, der Wasserwacht, im Sanitätsdienst 
oder beim Technischen Hilfswerk unermüdlich 

im Einsatz sind. Ihr Engagement sichert Tag für 
Tag unsere gemeinsame Lebensqualität.“
Auch Fürths Bürgermeister Markus Braun, der 
für die Stadt an der Veranstaltung teilnahm, 
schloss sich dem Dank an: „Das Ehrenamt im 
Bevölkerungsschutz ist ein stilles Fundament 
unserer Gesellschaft. Wer über Jahrzehnte für 
andere Menschen da ist, verdient größten Re-
spekt – nicht nur heute Abend, sondern das 
ganze Jahr über.“

Geehrt wurden im Landkreis Fürth insgesamt 
acht Mitglieder für 25 Jahre, fünf für 40 Jah-
re und fünf für 50 Jahre Zugehörigkeit. In der 
Stadt Fürth erhielten zehn Mitglieder die Aus-
zeichnung für 25 Jahre, neun für 40 Jahre und 
acht für 50 Jahre Dienstzeit.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche 
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und 
Hilfsorganisationen. Auch Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister aus den Heimatgemeinden 
der Geehrten nahmen teil.� n

Langjährige Mitglieder von BRK und THW aus Stadt und Landkreis Fürth wurden im BRK-Haus 
Fürth für 25, 40 und 50 Jahre Engagement ausgezeichnet

SCHON GEWUSST?

2 0 2 5 | 2 0 24 | 2 0 2 3 | 2 0 2 2 | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 | 2 0 1 9

Alle Ausgaben des 
Landkreismagazins gibt`s 
auch im Online-Archiv:

www.landkreismagazin.de/das-landkreismagazin
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KULTUR

TIPP

STIMMUNGSVOLLE WEIHNACHTSMÄRKTE:

Weihnachtszauber in den Gemeinden

Der Duft von Glühwein, gebrannten 
Mandeln und Tannengrün liegt in der 
Luft – die Adventszeit bringt stim-
mungsvolle Weihnachtsmärkte in die 
Region. 

Überall im Landkreis Fürth laden klei-
ne und große Märkte zum Verweilen, 
Staunen und Genießen ein. Mit hand-

gefertigten Geschenken, kulinarischen Köst-
lichkeiten und festlicher Atmosphäre bieten 
sie unvergessliche Momente und Vorfreude 
auf die Feiertage. Unsere Übersicht der Weih-
nachtsmärkte zeigt, wo Tradition, Gemütlich-
keit und weihnachtliches Flair im Landkreis zu 
erleben sind.� n

Die Weihnachtsmärkte im Landkreis sind so 
vielfältig wie die 14 Gemeinden selbst

Hier können wir nur eine kleine  
Auswahl an Märkten veröffentlichen. Der 
Lieblingsmarkt ist nicht dabei? Viel zu ent-
decken gibt es hier im Online-Kalender des 
Landkreises

Ort Termin

Ammerndorf So, 14.12.2025

Cadolzburg Sa, 29.11. bis So, 30.11.2025

Cadolzburg Deberndorf So, 7.12.2025

Großhabersdorf Sa, 6.12. bis So, 7.12.2025

Großhabersdorf Wendsdorf So, 14.12.2025

Langenzenn So, 14.12.2025 (3. Advent)

Oberasbach Sa, 6.12. bis So, 7.12.2025

Obermichelbach Sa, 29.11.2025

Puschendorf Sa, 6.12.2025

Seukendorf So, 7.12.2025

Stein Fr, 28.11. bis So, 30.11.2025

Tuchenbach So, 30.11.2025

Veitsbronn So, 7.12.2025

Wilhermsdorf So, 21.12.2025

Zirndorf Fr, 28.11. bis So, 30.11.2025

Zirndorf Fr, 5.12. – So, 7.12.2025

Zirndorf – Gut Wolfgangshof (Anwanden) alle Adventswochenenden: 28. bis 30.11., 5. 
bis 7.12., 12. bis 14.12., 19. bis 21.12.2025

www.veranstaltungen-
landkreis-fuerth.de/
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NATUR
ARBEITEN AM HAINBERG FÜR OFFENE LANDSCHAFT:

Wege weichen, Natur bleibt

Wenn im Hainberg schwere Baumaschi-
nen zu hören waren, ging es um weit 
mehr als reine Instandhaltung. Die DBU-
Naturerbefläche (Naturschutzgebiet) im 
Landkreis Fürth wurde umgestaltet. Es 
ist ein Eingriff, der auf den ersten Blick 
unscheinbar wirkt, aber eine grundle-
gende Weichenstellung für die Zukunft 
der Landschaft bedeutet. 

Der Bundesforstbetrieb Reußenberg 
führt im Auftrag des DBU Naturerbes, 
eine Tochtergesellschaft der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt (DBU), sowohl Siche-
rungsmaßnahmen als auch Rückbauarbeiten 
durch – mit einem klaren Ziel: Der Charakter 
des Hainbergs soll erhalten und seine offene 
Landschaft schrittweise wieder erlebbar wer-
den.

Naturschutz vor Wegesystem
Der zuständige Revierleiter Jens-Eckhard 
Meyer vom Bundesforstbetrieb Reußenberg 
beschreibt den Kernkonflikt, der hinter den 
aktuellen Arbeiten steht: Einerseits verlangt 
die Verkehrssicherungspflicht, stark geschä-
digte Bäume entlang viel genutzter Wege zu 
fällen. Andererseits will der Naturschutz ge-
rade diese alten, teils abgestorbenen Eichen 
als wertvolle Lebensräume erhalten. Vor zwei 
Jahren trafen Untere Naturschutzbehörde 

und Bundesforst gemeinsam eine Entschei-
dung: Statt kranke Bäume zu fällen, sollten 
überflüssige Wege zurückgebaut werden. 
Weniger Wege bedeuten weniger Störungen 
für Tiere – und einen größeren Spielraum, um 
Bäume in Ruhe alt werden und sterben zu 
lassen.

Offene Landschaft als Leitbild
Meyer spricht von einer „Rückkehr zum ur-
sprünglichen Bild des Hainbergs“. Während 
der Corona-Zeit hatten viele Menschen das 
Gebiet intensiv genutzt. Der Druck auf die 
Natur stieg, zusätzliche Wege entstanden, 
teils stark begangen und befahren. Nun folgt 
die Gegenbewegung: Wege, die insbeson-
dere rund um den Weiher und entlang des 
Asbachs verlaufen, werden abgetragen. Das 
Material bleibt vor Ort und wird an anderen 
Stellen eingebaut – etwa, um Schlaglöcher zu 
füllen oder Rettungswege zu befestigen. Die 
Schotterschicht wird mit einem großen Bagger 
aufgenommen, kleinere Maschinen lockern 
den Boden und impfen ihn mit abgestochenen 
Rasensoden. So soll die Natur ohne künstliche 
Begrünung selbst zurückkehren.

Totholz als Lebensader
Viele der nummerierten Bäume im Hainberg 
sind geschädigt, zum Teil sogar abgestorben. 
Doch aus naturschutzfachlicher Sicht sind sie 
wertvoll. „Ein ste-
hender toter Baum 
ist wertvoller als 
ein liegender toter 
Baum“, sagt Meyer. 
Er bietet Lebensraum 
für Insekten wie den 
Hirschkäfer, für Höh-
lenbrüter wie den 
Wendehals und für 
zahlreiche Pilzarten. 
Das DBU Naturerbe 
betont seit Jahren, 
dass es bei Eingriffen 
in solche Lebens-
räume höchste Zu-
rückhaltung gilt. Wo 
nicht aus Verkehrs-
sicherheitsgründen 
gehandelt werden 
muss, bleibt Totholz 
stehen. Der Rück-
bau der Wege schafft 

dafür den nötigen Abstand zu Besucherinnen 
und Besuchern.

Sicherheit bleibt Priorität
Parallel zu den Rückbauarbeiten werden auch 
Wege ertüchtigt. Gestrüpp und herabhängen-
de Äste behindern stellenweise nicht nur Spa-
ziergänger, sondern auch Feuerwehr und Ret-
tungsdienste. Besonders entlang des Asbachs 
stürzten nach Angaben des DBU Naturerbes 
in den vergangenen Jahren immer wieder Äste 
herab. Die Arbeiten verbessern die Befahrbar-
keit, ohne das Gebiet stärker zu erschließen. 
Die Bauarbeiten wurden bereits abgeschlos-
sen.

Blick nach vorn
Jetzt wollen die Verantwortlichen genau be-
obachten, wie sich Pflanzen und Tiere in den 
zurückgebauten Bereichen entwickeln. Eben-
so wichtig: Wie reagiert die Bevölkerung? Der 
Hainberg zählt zu den beliebtesten Naherho-
lungsgebieten der Region. Meyer setzt auf 
Aufklärung statt Verbote. Wer versteht, warum 
Wege verschwinden und Bäume stehen blei-
ben, akzeptiert Veränderungen eher. Lang-
fristig, sagt er, steigere ein naturnahes Gebiet 
auch den Erholungswert für Menschen.� n
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Flexdorfer Straße 10b  |  90768 Fürth
0151 575 162 45

info@fuerthergartenprofis.de 
www.fuerthergartenprofis.de

Ihr Garten  
ist unsere Leidenschaft

Baum zu hoch?  

Hecke zu breit?

Laub zu viel?  

WIR BRINGEN  

IHREN GARTEN  

AUF  VORDERMANN!

Perfekte Feste beginnen,
mit dem Besten: dem Testsieger.

Erleben Sie den Cookit, live bei einem Kochevent Zuhause
oder bei einem Kochworkshop in der Region Nürnberg.

Dein-Cookit.de
Beratung  Verkauf  Kochevents

Inh. Daniel Kämmerling
info@dein-cookit.de

WhatApp: 091138447062
www.dein-cookit.de

Scan
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HEIMAT
GUTE TIPPS AUS DER REGION:

Weihnachtsgeschenk gesucht?

Geschenk gesucht, das persönlich ist 
und die regionale Wirtschaft stärkt? 
Zwei besonders schöne Möglichkeiten 
sind der Landkreisgutschein und die 
„Heimatschätze“. Beide Angebote ver-
binden Regionalität, Qualität und brau-
chen wenig Vorbereitung. Perfekt für 
alle, die Freude schenken möchten und 
dabei Handel, Gastronomie und Dienst-
leister vor Ort unterstützen wollen. Ein 
wertvoller Tipp auch für alle Unterneh-
men, die ihren Kunden oder Mitarbei-
tenden eine Freude machen wollen. 

Landkreisgutschein für die Region
Ein Gutschein, der bei allen teilnehmenden 
Händlern, Gastronomen und lokalen Dienst-
leistern einlösbar ist, bietet eine unglaubliche 
Vielfalt an Möglichkeiten und stärkt gleich-
zeitig die Geschäfte vor Ort. Dem Beschenk-
ten steht es frei, wo oder für was er seinen 
Gutschein einlöst. Ein paar neue Schuhe? Ein 
Buch? Ein leckeres Essen? Ein neuer Haar-
schnitt? Oder gleich alles zusammen? Ja, auch 
das geht. Denn die Gutscheine sind auch in 
Teilbeträgen einlösbar. Und wer seinen Lie-
ben ein ganz besonderes Geschenk machen 
möchte, der kann den Gutschein mit einem 
individuellen Bild und Text noch persönlicher 
gestalten. 

Für alle was dabei
Dabei sind unter anderem das KüchenTeam 
Schulz in Oberasbach, die Martin-Behaim-
Apotheke, der Oase Biergarten in Langenzenn, 
die Sängerin Jana Kaiser aus Cadolzburg, der 
JEMAKO-Vertriebspartner Jürgen Podszuck in 
Zirndorf, das Restaurant Tandoori sowie der 
Gewerbeverein Stein. Auch die Parfümerie 
Maag und Boxenstop Radsport zählen zu den 
Akzeptanzstellen – nur ein paar Beispiele, für 
das breite Angebot. 
Für alle, die Wert auf ein klassisches Geschenk 
in Papierform legen, gibt es die Gutscheine 
zudem weiterhin an Verkaufsstellen vor Ort. 
Im Visitenkartenformat samt passender Ge-
schenkkarte entstehen wunderbare „Wunsch-
erfüller“. Sie sind online und offline verfügbar.

Für private Geschenke: 

Für Unternehmen: 

Heimatschatz – so schmeckt der  
Landkreis 
Wer ein weiteres Stück Heimat verschenken 
möchte, ist hier genau richtig: In einem hüb-
schen Geschenkkorb wird Leckeres aus der 
Region verpackt. Erhältlich sind die Heimat-
schätze beim Partnerbetrieb Weidefleisch 
Tiefel. Fertig verpackt können sie nach der Be-
stellung direkt am Hof abgeholt werden. Bei 
größeren Mengen à 5 Stück wird um frühzei-
tige Vorbestellung gebeten. Der „Schatz“ be-
steht aus Nussmuß, Honig, Bio-Fruchtaufstrich 
und Kaffee – hübsch verpackt (Produktände-
rungen vorbehalten). Der Heimatschatz kostet 
30 Euro.
Bestellungen per E-Mail an: heimatschaetze@
weidefleisch-tiefel.de 
Gerade in der Weihnachtszeit gewinnt Regio-
nales an Bedeutung. Mit dem Landkreisgut-
schein und den Heimatschätzen stehen zwei 
Optionen bereit, die Vielfalt, Qualität und Ver-
bundenheit mit dem eigenen Lebensumfeld in 
den Mittelpunkt stellen.� n

https://www.landkreis-
gutschein.de/

https://www.landkreis-
gutschein.de/st/retailers
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WIRTSCHAFT
NÄCHSTER HALT: AUSBILDUNG! 

Karrieretour im Landkreis Fürth

Vier Busse, 19 Unternehmen, 120 mo-
tivierte Schülerinnen und Schüler – die 
Karrieretour 2025 war ein voller Erfolg. 
Unter dem Motto „Nächster Halt: Aus-
bildung!“ erkundeten Schülerinnen 
und Schüler aus dem Landkreis Fürth 
spannende Berufsfelder direkt vor ihrer 
Haustür. 

Ziel der Aktion: Lust auf Ausbildung ma-
chen, Perspektiven aufzeigen und regio-
nale Betriebe erlebbar machen. 

Authentische Erlebnisse
Insgesamt zwölf Routen standen zur Auswahl, 

von „Gesundheitswesen & Soziales“ über 
„Verwaltung & Logistik“ bis hin zu „Werk-
zeugbau & Anlagenbau“ oder „Einzelhandel 
& Hotellerie“. Die Schülerinnen und Schüler 
aus den Abschlussklassen der Mittelschulen 
Oberasbach, Roßtal und Stein wählten im Vor-
feld ihre Wunschroute aus. Pro Tour besuchten 
die Jugendlichen zwei Betriebe und konnten 
dort hinter die Kulissen schauen und selbst 
aktiv werden.  

Die teilnehmenden Unternehmen aus den 
drei Kommunen boten neben den klassischen 
Betriebsbesichtigungen Einiges, um Aus-
bildungsinhalte anschaulich und spielerisch 

darzustellen: zum Beispiel eine Schnitzeljagd, 
Teller jonglieren, Luftballons rasieren, E-Bike 
fahren, Brote schmieren, Zahnkronen schlei-
fen, eine Verkaufsberatung üben oder Metall 
gravieren – langweilig wurde es definitiv nie-
mandem.

Große Begeisterung auf beiden Seiten
Das Feedback war eindeutig: Sowohl die Ju-
gendlichen als auch die beteiligten Betriebe 
waren begeistert. Die Schülerinnen und Schü-
ler freuten sich über authentische Einblicke in 
den Arbeitsalltag, während die Unternehmen 
die Gelegenheit nutzten, potenzielle Nach-
wuchskräfte persönlich kennenzulernen. 

DeinRad Seniorendomizil Guttknechtshof Stein

Gartenwelt Dauchenbeck GmbH & Co KGKremser GmbH
20 23/2025Landkreismagazin 



KONTAKT
Landratsamt Fürth 
Regional- und Wirtschaftsförderung 
Patrick Schubert 
Im Pinderpark 2 
90513 Zirndorf 
Telefon:  0911 9773-1060 
E-Mail:  p-schubert@lra-fue.bayern.de 

Nächste Tour ist geplant
Die Karrieretour ist ein Projekt der Regional- 
und Wirtschaftsförderung des Landkreises 
Fürth in Zusammenarbeit mit den Wirtschafts-
förderungen der Städte Oberasbach und Stein 
sowie des Marktes Roßtal.  
Ein herzlicher Dank gilt allen teilnehmenden 
Unternehmen für ihr Engagement und die 
kreativen Einblicke in ihre Ausbildungsberufe. 

Die nächste Karrieretour findet am 
27.10.2026 statt. � n

dataform dialog solutions GmbHebl-naturkost GmbH & Co KG

Einrichtungswerkstätte Otto Sauber GmbH

Bauhof der Stadt Oberasbach

Fotos (v.l.n.r): Landratsamt Fürth, Stadt Oberasbach, Stadt Stein,  
Landratsamt Fürth, Stadt Stein, Markt Roßtal, Stadt Stein, Stadt Oberasbach
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Das LINQ39: Urban trifft Natur

Ein Neubau in der Altstadt Fürth

Sichern Sie sich gleich 
Ihre Wunsch-Wohnung!

Details zum
Neubau LINQ39
erfahren Sie
auch auf unserer
Website

Besichtigung jederzeit nach Vereinbarung:
09131 979 55-24
linq39@paulini-baupartner.de
www.paulini-baupartner.de

In der Pegnitzstraße 37+ 39 in Fürth entsteht 
ein seltenes Juwel: Das LINQ39 bietet 
attraktive Neubau-Eigentumswohnungen 
in nächster Nähe zum Pegnitzgrund!

― 2 – 4 Zimmer | 54 – 117 m2
― Zukunftsweisendes Energiekonzept
― Barrierefrei nach Art. 48 BayBO; 
 auch zu Balkon oder Loggia barrierefrei
― Echtholzparkett mit Fußbodenheizung
― Große, schwellenlose Duschen
― Aufzug

― Hohe Mietgarantie: Bsp. Whg 12, 2 Zi, 
 ca. 56 m2, 1.010 € Kaltmiete = ca. 18 €/m2
― Niedrige Nebenkosten 
 dank Wärmepumpen, Photovoltaik 
 und großem Batteriespeicher
― AfA 5% degressiv
― Vermietungsservice
― Provisionsfreier Verkauf
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Niedrige Nebenkosten 

dank Wärmepumpen, 

Photovoltaik und großem 

Batteriespeicher



LANDRATSAMT

LANDRATSAMT & WERTSTOFFHÖFE GESCHLOSSEN:

Jetzt schon vormerken
In der Woche vom 22. - 26.12.2025 sind die 
Dienststellen des Landratsamtes Fürth in Zirn-
dorf und Fürth geschlossen. Auch die beiden 
Wertstoffhöfe in Zirndorf und Langenzenn 
bleiben in dieser Zeit sowie am Samstag, den 
27.12.2025, geschlossen. 

Ab Montag, 29.12.2025 sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes 
und der Wertstoffhöfe wieder zu den regulä-
ren Öffnungszeiten zu erreichen.

 An Silvester und Neujahr sind das Landratsamt 
und die Wertstoffhöfe ebenfalls geschlossen. 

Am Mittwoch, den 10.12.25 ist das Land-
ratsamt aufgrund einer Personalversammlung 
ab 12 Uhr geschlossen. Das Amt ist in diesem 
Zeitraum ausnahmsweise auch telefonisch 
nicht zu erreichen.� n

WENN KINDER SCHULFREI HABEN UND ELTERN ARBEITEN:

KinderMitbringTag im Amt

In diesem Jahr fand zum 14. Mal der 
KinderMitbringTag im Landratsamt 
Fürth statt. Da am Buß- und Bettag eini-
ge Kindergärten und Schulen geschlos-
sen haben, bietet das Landratsamt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, 
ihre Kinder im Alter vom 6 bis 12 Jahren 
mit zur Arbeit zu bringen.
 

Für sie gab es heuer wieder ein eigenes 
Programm,  das von den Auszubildenden 
des 1. Lehrjahres sowie der Personal-

entwicklung gestaltet wurde – natürlich mit 
vorweihnachtlichen Projekten:  Die Kinder 
bastelten eigene Lesezeichen, falteten Engel 
und verzierten Weihnachtskugeln durch Mar-
morieren und Bekleben. Gestärkt nach einer 
kurzen Pause mit Brezen, Obst und Keksen 

ging es zu den Arbeitsplätzen ihrer Eltern, um 
dort zu sehen, was Papa und Mama den gan-
zen Tag machen. Die Kinder erledigten kleine-
re Aufgaben und nahmen an der einen oder 
anderen  internen Besprechung teil. Ein voller 
Erfolg war er auch heuer wieder – der Kinder-
mitbringtag.� n
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Eltern, Kindern und das Team des Landratsamtes am Buß- und Bettag
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GERZ Matratzen GmbH
Gewerbegebiet V 
Mühlsteig 53 
90579 Langenzenn 
 0 91 01 - 90 95 90 
www.gerz-matratzen.de
Öffnungszeiten:  Mo – Do 9–16 Uhr · Fr 9–18 Uhr · Sa 10–14 Uhr

FABRIKVERKAUF
Matratzen · Lattenroste
Bettgestelle · Bettwaren

  Wir freuen uns darauf, 

Sie in unseren neuen 
   Ausstellungsräumen 

beraten zu dürfen.

24 23/2025Landkreismagazin 



NACHHALTIGKEIT

KONTAKT

ENERGIE SPAREN LEICHT GEMACHT: 

Kostenlose Energieberatung
Der Landkreis Fürth bietet eine kosten-
freie telefonische Erstberatung rund um 
das Thema Energie sowie Fördermög-
lichkeiten in Neu- und Altbauten an. 

Wie läuft das ab?
Einmal im Monat stehen erfahrene Energie-
beraterinnen und -berater aus der Region 
am Telefon bereit, um Fragen zu klären und 
hilfreiche Tipps zu geben. Dabei geht es nicht 
nur um das Erkennen von Einsparpotenzialen, 
sondern auch um konkrete Vorschläge und 
deren Umsetzung. Zusätzlich erhalten Ratsu-
chende wertvolle Informationen zu aktuellen 
Förderprogrammen.

Wann sind die Termine?
Die Beratungen finden jeden dritten Mittwoch 
im Monat zwischen 16 und 18 Uhr statt. Pro 
Anruf stehen rund 20-30 Minuten zur Verfü-
gung, um individuelle Fragen zu klären. Der 
nächste Termin ist der 17.12.2025, weitere 
werden folgen.

Was ist notwendig?
Damit die Beratung möglichst effektiv ist, wird 
empfohlen, einige Informationen bereitzuhalten:
• Angabe zur Größe der beheizten Fläche
• �Jährliche Verbrauchsdaten für Strom und 

Wärme

• Baujahr des Gebäudes sowie der Heizung
• Energieausweis (falls vorhanden)� n

Bitte hier zur kostenlosen  
Beratung anmelden:

Landratsamt Fürth
Energieberatung 
Telefon: 0911 9773-1038
E-Mail: klimaschutz@lra-fue.bayern.de 
Bitte Wunschdatum, Namen, Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse angeben, um den Kon-
takt zu vereinfachen.
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Ihr Stellenmarkt im Landkreis FürthJETZT

WWW.MEDICCENTER .DE

Karriere im
Medic-Center

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)  

für den städtischen Bauhof 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen über unser Bewerbungsportal zu. 

Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Leitung (w/m/d)   

für den Hort am Lindenturm

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen über unser Bewerbungsportal zu. 

Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der 
Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)   

für das Vorzimmer des Bürgermeisters

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen über unser Bewerbungsportal zu. 

Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der Stadt

90513 Zirndorf 
Tel. 0911/96 97 30 • Fax 0911/96 97 322 
hanold@hanold.de • www.hanold.de

Kunststofffenster • Haustüren
Isolierglas • Dachfenster

Glastüren • Glasduschkabinen
Glasplatten • Rollos 

Reparaturen • Service

M e i s t e r b e t r i e b

1965-2024

59JAHRE
SERIÖS - KOMPETENT - ZUVERLÄSSIG

Qualitätshandwerk
braucht gute Mitarbeiter

ZEIT FÜR EINEN WECHSEL!
Bewirb dich jetzt als (m/w/d)

⋅ Anlagenmechaniker SHK

motivierendes Arbeitsumfeld
Weihnachts- und Urlaubsgeld
30 Tage Urlaub
eigenes Firmenfahrzeug

⋅ Kundendiensttechniker SHK

     Expressbewerbung: 

barthhaustechnik.de/jobs

�

Anzeigenannahme: 
Tel. 976 40 79-55  
oder E-Mail an: lkm@herbstkind-wa.de
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Am 15.11.2025 verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin

Frau Ria (Maria) Bauer
 
im Alter von 84 Jahren.

Frau Bauer war vom 01.10.1956 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand 
am 01.06.2001 Beschäftigte des Landkreises Fürth.

Als Sachbearbeiterin in der Bauaufsicht war sie über 42 Jahre stets 
verantwortungsbewusst und engagiert für den Landkreis tätig. Aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer großen Fachkompetenz wurde 
Frau Bauer allseits sehr geschätzt.

Wir werden Frau Bauer in bester Erinnerung behalten.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt ihrer Familie.

Landkreis Fürth
Bernd Obst
Landrat

Jörg Döhler
Vorsitzender des Personalrats

097 �Landkreis Fürth 
Sitzung des Schulausschusses

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, 04.12.2025, um 08:30 
Uhr findet im Besprechungszimmer 0.36, 
Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 2 die 
12. Sitzung des Schulausschusses mit 
folgender Tagesordnung statt, zu der alle inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen 
werden.

1. �Genehmigung der Niederschrift über die 11. 
öffentliche Sitzung des Schulausschusses am 
23.06.2025 und Veröffentlichung der Nie-
derschrift auf der Landkreishomepage

2. Mitteilungen
3. Anfragen

Zirndorf, den 18.11.2025
Landratsamt Fürth

Bernd Obst
Landrat

098 �Landkreis Fürth 
Sitzung des Kreisausschusses

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Am Montag, 08.12.2025, um 08:30 Uhr 
findet im Besprechungszimmer 0.36, 
Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 2 die 
34. Sitzung des Kreisausschusses mit fol-

gender Tagesordnung 
statt, zu der alle inter-
essierten Bürgerinnen 
und Bürger eingela-
den werden.

1. �Genehmigung der 
Niederschrift über 
die 33. öffentliche 
Sitzung des Kreis
ausschusses am 
01.10.2025 und 
Veröffentlichung 
der Niederschrift 
auf der Landkreis-
homepage

2. Mitteilungen
3. �Ergebnisse Spar- 

und Strategiekom-
mission 2025

4. �Finanzielle Förderung von Betreuungsver-
einen im Landkreis Fürth

5. �Kostenfreiheit des Schulwegs – Änderung 
der Ermessensübung bei Ausbildungsrich-
tungen im Rahmen von Schulversuchen

6. �Beschluss über weiteres Vorgehen hinsicht-
lich eines Gesamtabrisses der Bibertbahn-
brücke

7. �Gymnasium Stein - Generalsanierung Sport-
halle; Aufnahme Hofkellerdecke

8. �Schulzentrum Langenzenn (Wolfgang-Bor-
chert-Gymnasium + Realschule); Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung Sporthalle

9. Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, den 19.11.2025
Landratsamt Fürth

Bernd Obst
Landrat

099 �Landkreis Fürth 
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG) und der Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV);
Anordnung der öffentlichen Zustellung mittels 
öffentlicher Bekanntmachung

Das Landratsamt Fürth erlässt folgende

Benachrichtigung:
Das am 06.11.2025 mit Az. 14-143/20-11-IK-
KnC durch das Landratsamt Fürth -Fahr-
erlaubnisbehörde- erlassene Schreiben wird 
hiermit gem. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwZVG 
durch öffentliche Bekanntmachung an den Ad-
ressaten:
Herrn Iraklis Kouimtsidis, zuletzt wohn-
haft Knauppstr. 5, 90547 Stein
öffentlich zugestellt.

Das vorgenannte Schreiben kann im Landrats-
amt Fürth –Fahrerlaubnisbehörde-, Im Pinder-
park 2, 90513 Zirndorf, Erdgeschoss, Zimmer 
0.38, während der Geschäftszeiten Montag – 
Donnerstag, jeweils von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr 
und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden.
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung der Benach-
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richtigung zwei Wochen vergangen sind. Im 
Anschluss werden Fristen in Gang gesetzt nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Spindler
Regierungsoberinspektor

100 �Landkreis Fürth 
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG) und der Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV);
Anordnung der öffentlichen Zustellung mittels 
öffentlicher Bekanntmachung

Das Landratsamt Fürth erlässt folgende

Benachrichtigung:
Das am 07.08.2025 mit Az. 14-143/14-EP 
durch das Landratsamt Fürth -Fahrerlaubnisbe-
hörde- erlassene Schreiben wird hiermit gem. 
Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwZVG durch öffent-
liche Bekanntmachung an den Adressaten:
Herrn Nicolai Roland Hofmeister, zuletzt 
wohnhaft Albrecht-Dürer-Str. 1, 90513 
Zirndorf
öffentlich zugestellt.
Das vorgenannte Schreiben kann im Land-
ratsamt Fürth –Fahrerlaubnisbehörde-, 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Erdgeschoss, 
Zimmer 0.38, während der Geschäftszeiten 
Montag – Donnerstag, jeweils von 8.00 Uhr – 
16.00 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr nach Terminvereinbarung eingesehen wer-
den.
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung der Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind. Im 
Anschluss werden Fristen in Gang gesetzt nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Spindler
Regierungsoberinspektor

101 �Landkreis Fürth 
Wahl des Kreistags

Wahl des Kreistags am 08. März 2026
Die Bekanntmachung über die Aufforderung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahl des Kreistags im Landkreis Fürth am 08. 
März 2026 erfolgt am 09. Dezember 2025 
durch öffentlichen Aushang im Gebäude des 
Landratsamtes Fürth, Im Pinderpark 2, 90513 
Zirndorf, sowie in der Dienststelle Fürth, Stre-
semannplatz 11, 90763 Fürth. Wahlvorschläge 
können ab Erlass dieser Bekanntmachung, der 
die näheren Einzelheiten hierzu zu entnehmen 
sind, eingereicht werden.

Thirmeyer
Kreiswahlleiter 

102 �Landkreis Fürth 
Übung der US-Streitkräfte

Übung der US-Streitkräfte im Dezember 
2025
Die Regierung von Mittelfranken teilt mit, dass 
die US-Streitkräfte folgende Übungen durch-
führen:

Zeitpunkt: 01.12. - 23.12.2025

Art der Übung: Einsatzübung

Fahrzeuge

Radfahrzeuge: ja

Kettenfahrzeuge: nein

Luftfahrzeuge

Hubschrauber: ja

Flugzeuge: nein

Außenlandungen: ja

Nachtübungen: ja

Gebiet: unter anderem der Landkreis 
Fürth (Veitsbronn,  
Langenzenn, Wilhermsdorf)

Ansprechpartner stehen bei der US-Army unter 
den Rufnummern 09641 / 70 58 70 780 oder 
0152 / 09114369 bei Beschwerden über Flug-
lärm zur Verfügung.

Zirndorf, 17.11.2025

LANDRATSAMT FÜRTH
Sachgebiet 31

103 Zweckverband Freie Jugendarbeit  
Südlicher Landkreis Fürth
Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Freie Jugendarbeit 
Südlicher Landkreis Fürth für das Haus-
haltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern erläßt der Zweck-
verband Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis 
Fürth folgende Haushaltssatzung:

§1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge-
setzt; 
er schließt 

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge 
von� 503.670,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
von� 504.085,00 €
dem Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
� - 415,00 €
dem Finanzergebnis� 15,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von�- 400,00 €

2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von� 503.685,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
von� 503.685,00 €
und einem Saldo von� 0,00 €

b)	aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von� 5.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von� 5.000,00 €
und einem Saldo von� 0,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von� 0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von� 0,00 €
und einem Saldo von� 0,00 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts
als Finanzmittelfehlbetrag von� 0,00 €

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaus-
halt werden nicht festgesetzt.

§ 4
A.  Verwaltungsumlage

1. �Der durch besondere Entgelte und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-
soll) 

	� zur Finanzierung von Ausgaben im Ergebnis-
haushalt wird für das 

	 Haushaltsjahr 2026 auf� 501.420 Euro
	� festgesetzt und nach dem Verhältnis der Ein-

wohnerzahlen aller Verbandsgemeinden auf 
die Verbandsgemeinden umgelegt.
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2.	�Für die Berechnung der Verwaltungsumlage 
wird die maßgebende Einwohnerzahl der 

	� Verbandsgemeinden nach dem Stand 
30.Juni 2025 auf� 30.307 Einwohner 

	 festgesetzt.

3. �Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsein-
wohner auf� 16,545 Euro 

	 Vorläufig festgesetzt.

B. Investitionsumlage
1. �Der durch besondere Entgelte und sonstige 

Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umla-
gesoll)zur Finanzierung von Ausgaben im 
Finanzhaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2026 auf �  5.000 Euro 

	� vorläufig festgesetzt und nach dem Verhält-
nis der Einwohnerzahlen aller Verbandsge-
meinschaften auf die Verbandsgemeinden 
umgelegt.

2. �Für die Berechnung der Investitionsumlage 
wird die Einwohnerzahl der Verbandsge-
meinden nach dem Stand 30. Juni 2025 auf          
30.307 Einwohner festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsein-
wohner auf 0,165 Euro Vorläufig festgesetzt.

§5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 30.000,00 Euro fest-
gesetzt

§ 6
(1) �Die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller 

Aufwendungen im Ergebnishaushalt ist zu-
gelassen.

(2) �Zahlungswirksame Aufwendungen eines 
Budgets werden zugunsten von Investi-
tionszahlungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 
Nrn. 20 bis 22 KommHV-Doppik im Finanz-
haushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Janu-
ar 2026 in Kraft.

Cadolzburg, den 13.10.2025

Zweckverband Freie Jugendarbeit südlicher 
Landkreis Fürth

Sarah Höfler
1.Bürgermeisterin
Zweckverbandsvorsitzende

Hinweis
Die in der Verbandsversammlung am 
13.10.2025 beschlossene Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes „Freie Jugendarbeit süd-

licher Landkreis Fürth“ für das Rechnungsjahr 
2026 ist mit ihren Anlagen bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis 
Fürth, im Rathaus Cadolzburg während der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zu-
gänglich.

Das Landratsamt Fürth hat mit Schreiben vom 
12.11.2025, Az.: 941.2025/005409, die Haus-
haltssatzung gewürdigt.

Landratsamt Fürth

104 Zweckverband zur Wasserversorgung 
Dillenberggruppe 
Beitrags- und Gebührensatzung

Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung
zur Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Wasserabgabesatzung
(BGS-WAS) des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung Dillenberggruppe vom 01.01.2026
Aufgrund des Art. 22 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und 
der Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes er-
lässt der Zweckverband zur Wasserversorgung 
Dillenberggruppe folgende Änderung zur Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasserabga-
besatzung:

§ 1
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines 
Aufwandes für die Herstellung der Wasserver-
sorgungsanlage für das Gebiet der Mitglieds-
gemeinden einen Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder 
gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 
WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasser-
versorgungsanlage besteht. Ein Beitrag wird 
auch für Grundstücke erhoben, die an die Was-
serversorgungsanlage tatsächlich angeschlos-
sen sind, oder die aufgrund einer Sonderverein-
barung nach § 7 WAS an die Wasserversorgung 
angeschlossen werden.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
1. �§ 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die 

Wasserversorgungsanlage angeschlossen 
werden kann, 

2. �§ 2 Satz 2, 1. Alternative, sobald das Grund-
stück an die Wasserversorgungsanlage an-
geschlossen ist,

3. �§ 2 Satz 2, 2. Alternative, mit Abschluss der 

Sondervereinbarung, wenn das Grundstück 
an die öffentliche Einrichtung angeschlossen 
ist. 

	� Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit dem Inkraft-
treten dieser Satzung.

(2) �Wenn eine Veränderung der Fläche oder der 
Bebauung des Grundstückes vorgenommen 
wird, die beitragsrechtliche Auswirkungen 
hat, entsteht die Beitragsschuld mit Ab-
schluss dieser Maßnahme.

§ 4
Beitragsschuldner
(1) �Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 

Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist.

(2) �Mehrere Beitragsschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 5
Beitragsmaßstab
(1) �Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche 

und der Geschoßfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige 
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
in unbeplanten Gebieten von mindestens 
2500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) 
auf das Dreifache der beitragspflichtigen 
Geschoßfläche, mindestens jedoch 2500 m² 
begrenzt.

(2) �Die Geschoßfläche ist nach den Außenma-
ßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. Keller werden mit der vollen Flä-
che herangezogen. Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut 
sind. Gebäude oder selbstständige Gebäu-
deteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Wasserver-
sorgungseinrichtung auslösen oder nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht 
zum Geschoßflächenbeitrag herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäude-
teile, die tatsächlich einen Wasseranschluss 
haben. Balkone, Loggien und Terrassen blei-
ben außer Ansatz, wenn und soweit sie über 
die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) �Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird 
als Geschoßfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche 
gilt, wenn auf einem Grundstück die zuläs-
sige Bebauung im Verhältnis zur gewerbli-
chen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat.

(4) �Bei sonstigen unbebauten Grundstücken 
ist ein Viertel der Grundstückfläche als Ge-
schoßfläche anzusetzen.

(5) �Wird ein Grundstück vergrößert und wurden 
für diese Fläche noch keine Beiträge ge-
leistet, so entsteht die Beitragspflicht auch 
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hierfür. Gleiches gilt im Fall der Geschoß-
flächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschoßflächen. Gleiches gilt 
für alle sonstigen Veränderungen, die nach 
Absatz 2 für die Beitragsbemessung von Be-
deutung sind. 

(6) �Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festge-
setzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. Dem 
so ermittelten Betrag ist der Betrag gegen-
überzustellen, der sich im Zeitpunkt des 
Entstehens der neu zu berechnenden Bei-
tragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach 
Absatz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten 
Geschoßfläche ergeben würde. Der Unter-
schiedsbetrag ist nach zu entrichten bzw. zu 
erstatten.

§ 6
Beitragssatz
(1) �Der durch Beiträge abzudeckende Aufwand 

wird je zur Hälfte nach der Summe der 
Grundstücksflächen und der Geschoßflä-
chen umgelegt. 

(2) �Der Beitrag beträgt

(netto) (brutto 7%  
Umsatz
steuer)

a) pro m² 
Grundstückfläche

1,25 € 1,34 €

b) pro m² 
Geschoßfläche

3,79 € 4,06 €

§ 7
Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung 
des Beitragsbescheides fällig

§ 7a
Ablösung des Beitrages
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Bei-
tragspflicht abgelöst werden. Die Höhe des Ab-
lösebetrages richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Beitrages. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 
Erstattung der Kosten für Grundstücks-
anschlüsse
(1) �Die Kosten für die Herstellung, Anschaffung, 

Verbesserung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse im Sinne 
§ 3 WAS sind – mit Ausnahme der Kosten, 
die auf die Teile der Grundstücksanschlüsse 
(Hauptanschlüsse) entfallen, die sich auf öf-
fentlichem Straßengrund befinden – in der 
jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu 
erstatten. 

(2) �Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-
schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuld-
ner ist, wer im Zeitpunkt des Enstehens 
des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
Mehrere Beitragsschuldner haften als Ge-
samtschuldner. § 7 gilt 

§ 9
Gebührenerhebung
Der Zweckverbanderhebt für die Benutzung 
der Wasserversorgungsanlage Grund- und Ver-
brauchsgebühren.

§ 9a
Grundgebühren
(1) �Die Grundgebühr wird nach der Nenngrö-

ße bzw. dem Dauerdurchfluss der verwen-
deten Wasserzähler berechnet. Befinden 
sich auf einem Grundstück nicht nur vorü-
bergehend mehrere Wasseranschlüsse, so 
wird die Grundgebühr nach der Summe der 
Nenngröße bzw. dem Dauerdurchfluss der 
einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit 
Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird 
die Nenngröße bzw. der Dauerdurchfluss 
geschätzt, die / der nötig wäre, um bei der 
möglichen Wasserentnahme das Wasser 
zählen zu können.

(2) �Die Grundgebühr beträgt bei der Verwen-
dung von Wasserzählern mit Nenndurch-
fluss (Qn) bzw. Dauerdurchfluss:

(netto) (brutto 7%  
Umsatz
steuer)

bis 4,0 m³ / h 75,00 € / 
Jahr

80,25 € / 
Jahr

bis 1 
0,0 m³ / h

187,50 € / 
Jahr

200,63 € / 
Jahr

bis  
16,0 m³ / h

300,00 € / 
Jahr

321,00 € / 
Jahr

über  
16,0 m³ / h

600,00 € / 
Jahr

642,00 € / 
Jahr

§ 10
Verbrauchsgebühren
(1) �Die Verbrauchsgebühr wird nach der Men-

ge des aus der Wasserversorgungsanlage 
entnommenen Wassers berechnet; im Falle 
eines Reserve- oder Zusatzwasseranschlus-
ses nach der aus der Eigenwasseranlage 
entnommenen Wassermenge.

(2) �Der Wasserverbrauch wird durch Wasser-
zähler festgehalten. Er ist durch den Zweck-
verband zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. �der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ab-

lesung nicht möglich wird, oder
3. �Wasser unter Umgehung oder Beeinflussung 

des Wasserzählers entnommen wird, oder
4. �Eine Prüfung des Wasserzählers ergibt, dass 

die nach den jeweiligen Bestimmungen über 
das Mess- und Eichwesen zulässige Fehler-
grenze überschritten wird.

(3) �Die Gebühr beträgt:
	  �2,15 (netto) bzw. 2,30 € (brutto 7 % Um-

satzsteuer) pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers

(4) �Wird ein Bauwasserzähler oder sonstiger 
beweglicher Wasserzähler verwendet, so 
beträgt die Gebühr: 

	  �2,20 € (netto) bzw. 2,35 € (brutto 7 % Um-
satzsteuer) pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers

(5) �Für einen Reserve- oder Zusatzwasseran-
schluss wird eine Bereitstellungsgebühr er-
hoben, sie beträgt: 

	  �0,23 € (netto) bzw. 0,25 € (brutto 7 % Um-
satzsteuer) pro Kubikmeter pro m³ Eigen-
wasserverbrauch

	  �Der Eigenwasserverbrauch wird mittels 
Wasserzähler festgestellt, der vom Zweck-
verband auf Kosten des Abnehmers in die 
Eigenwasseranlage eingebaut, abgelesen 
und unterhalten wird.

§ 11
Entstehen der Gebührenschuld
(1) �Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit 

dem Verbrauch.
(2) �Die Grundgebührenschuld entsteht mit dem 

Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses folgt. Der 
Zweckverband teilt dem Gebührenschuld-
ner diesen Tag schriftlich mit.

§ 12
Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebühren-
schuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebes. Mehrere 
Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) �Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 

Die Grund- und Verbrauchsgebühr wird ei-
nen Monat nach Zustellung des Gebühren-
bescheides fällig.

(2) �Auf die Gebührenschuld sind zum 01.04., 
01.07., 01.10. jeden Jahres Vorauszahlun-
gen in Höhe eines Viertels der Jahresab-
rechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine 
solche Verbrauchsabrechnung, so setzt der 
Zweckverband die Höhe der Vorauszahlung 
unter Schätzung des Jahresgesamtverbrau-
ches fest.
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Suchen Sie nach einem sicheren Arbeitsplatz im Herzen der Metropolregion Nürnberg? Im Landratsamt Fürth gestalten etwa 
600 Mitarbeitende aktiv die Zukunft von morgen: Sie stellen sich neuen Herausforderungen und bewältigen gleichzeitig die klassischen 

Aufgaben einer kommunalen Verwaltung. Wenn Sie etwas Sinnvolles tun, sozial agieren und Sicherheit erleben möchten, sind Sie bei uns genau 
richtig. Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns und unsere Stellenausschreibungen erfahren? Dann schauen Sie doch gerne auf 
unserer Homepage vorbei:

Dann schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unsere Homepage  
www.landkreis-fuerth.de/mein-landratsamt/karriere.
Ist für Sie derzeit nicht das passende Jobangebot dabei? Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.
Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne
telefonisch unter 0911 / 9773 – 1120 und -1123
zur Verfügung.

AMTLICH WAS BEWEGEN!

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:
• Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Büro des Landrats – Controlling

• Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Jobcenter Fürth-Land

zertifizierter familienfreundlicher Arbeitgeber Betriebliche Gesundheitsförderung inkl. Gesundheitstage

30-Tage Urlaub inkl. Heiligabend + Silvester frei zukunftsorientierte Arbeitsplätze in einem kollegialen,  
familienfreundlichen Umfeld

Mobiles Arbeiten BikeLeasing

tarifliche Sonderzahlungen attraktive Mitarbeiterrabatte

flexible Arbeitszeitregelungen inkl. Teilzeit- und
Jobsharing-Modelle Umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot

tarifliche Bezahlung nach den Entgeltgruppen
des TVöD / Besoldungsgruppen BayBesG JobTicket

betriebliche Altersversorgung außerdienstliche Events (u. a. Weihnachtsfeier + Grillfest)

INTERESSIERT?

§ 14
Umsatzsteuer
Zu den Nettoentgelten der Beiträge und Ge-
bühren wird die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebühren-
schuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind ver-
pflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der 
Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüg-
lich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderung Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Cadolzburg, den 04.11.2025
Zweckverband zur Wasserversorgung Dillen-
berggruppe

L. Birkfeld
1. Vorsitzender

http://www.landkreis-fuerth.de/mein-landratsamt/karriere


Engagement für eine lebenswerte Welt
Ob Pflanzung von Klimawäldern in der 
Region, ökologische Sanierungs maßnah- 
men in den Geschäftsstellen, Elektro-
autos als Firmenfahrzeuge oder Pro-
dukte wie S-Klimakredit oder S-Mo-
bilitätskredit . Die Sparkasse Fürth 
übernimmt Verantwortung für die Zu-
kunft.

„Die zweite Pflanzung im Rahmen des Pro-
jektes »Sparkassen-Klimawald« in der Ge-
meinde Mannhof bei Stadeln im November 
war ein weiterer wichtiger Schritt, die hei-
mischen Wälder zu robusten klima-stabilen 
Mischwäldern umzubauen,“ erklärt Eva Ram-
sauer, Nachhaltigkeits-Management bei der 
Sparkasse Fürth. Das Projekt ist eine ge-
meinsame Initiative der Sparkasse Fürth mit 
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Fürth-Uffenheim. Nach dem soge-
nannten Nelderrad-Schema werden Bäume 
gepflanzt, um die Biodiversität zu fördern 
und lokale Ökosysteme zu stärken. Um vie-
le Menschen zu erreichen und einzubinden, 
werden alle Kundinnen und Kunden, die bei 
der Sparkasse Fürth ein „mehr.GIRO start“ 
Konto eröffnen oder ihr Geld über Smart-
Vermögen Nachhaltigkeit anlegen, automa-
tisch zu Klimawald-Paten. Sie konnten an der 
Pflanzung des gemeinsamen Klimawaldes 
teilnehmen und können das Wachsen und 
Gedeihen vor Ort beobachten.

Umwelt schützen, CO2 reduzieren
Schon lange setzt die Sparkasse Fürth 
auf Öko strom in ihren Geschäfts stellen. 
Und wenn es machbar und sinnvoll ist, wer-
den PV-Anlagen auf die Dächer montiert. 
Jüngstes Beispiel ist die PV-Anlage in 
Langenzenn. Sie fügt sich besonders 
gut in das Stadtbild ein, da sie farblich 
an die roten Dachziegel angepasst 
wurde. Ein wichtiger Baustein ist auch 
der schrittweise Ausbau der Elektro-
mobilität bei der eigenen Fahrzeug-
flotte. Für Kundinnen und Kunden bie-
tet die Sparkasse Fürth an ausgewählten 
Geschäftsstellen einen besonderen Service 
an. Während des Beratungstermins können 
sie ihr E-Auto kostenfrei „betanken“, auch 
das fördert den nachhaltigen Wandel.

Transformation unterstützen
Sowohl Privatkunden als auch Gewerbekun-
den unterstützt die Sparkasse Fürth bei der 
Transformation. Nachhaltig sanieren, die 
eigenen vier Wände besser dämmen, die 
Fenster wechseln, eine effizientere Heizung 
einbauen oder eine Photovoltaik-Anlage in-
stallieren: Das geht kostengünstig mit dem 
Sparkassen-Klimakredit. Wer auf ein E-Auto 
umsteigen möchte, kann auf den S-Mo-
bilitätskredit setzen. Speziell ausgebildete 
Expertinnen und Experten der Sparkasse 
Fürth begleiten gewerbliche Kunden bei 

Nachhaltigkeit

Sparkasse und Nachhaltigkeit – wie 
passt das zusammen?
Auf vielerlei Weise. Etwa über unsere Pro-
duktpalette. Wir unterstützen Privatkun-
den und Unternehmen durch passgenaue 
Kredite und Produkte z.B. bei der energe-
tischen Sanierung oder beim Wechsel hin 
zu einer nachhaltigen Transformation und 
wir bieten Geldanlagen mit nachhaltiger 
Ausrichtung. So kann zum Beispiel in Unter-
nehmen investiert werden, die ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte in der 
Unternehmensführung verbinden.

Welche Maßnahmen setzen Sie im Un-
ternehmen um?

Wir haben sehr früh begonnen, uns nach-
haltig auszurichten. Einerseits durch tech-
nische und bauliche Maßnahmen, wie 
PV-Anlagen, Elektroautos, Energiespar-
maßnahmen. Andererseits auch in der 
Unternehmensführung. Wir achten sehr 
darauf, dass Nachhaltigkeit gelebt wer-
den kann. Wir unterstützen JobRad-Ange-
bote, fördern den ÖPNV durch Zuschüsse 
zum Deutschland-Ticket und vieles mehr. 
Wir haben ein Nachhaltigkeitsverständnis 
und Leitsätze entwickelt, um einen Orien-
tierungsrahmen zu schaffen. Es geht um 
langfristiges Denken und lokales Handeln 
in regionalen Kreisläufen, ausgerichtet auf 
das Gemeinwohl und eine zukunftsfähige 
Gesellschaft. Das alles ist im Prozess.

der Transformation für einen langfristigen 
Erfolg in sich wandelnden Märkten. Und für 
Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsper-
formance verbessern wollen, bietet die Spar-
kasse Fürth die Softwarelösung „nawisio“. 
Sie hilft Aspekte wie ESG-Kriterien, CO₂-
Zahlen oder Berichtspflichten sinnvoll zu 
verbinden: digital, übersichtlich und pass-
genau auf das Unternehmen abgestimmt. 

Was bedeutet das im lokalen Rahmen?
Wir ermöglichen etwa ökologische Projekte 
wie den Klimawald, fördern Bildung und ge-
sellschaftliches Engagement, unterstützen 
finanziell den Zukunftspreis der Stadt Fürth 
und den Nachhaltigkeitspreis im Landkreis 
Fürth oder die Aktion „Generationen Bewe-
gen“. Das ist ein kostenloses Bewegungs-
angebot für alle Interessierten von 0-100 
Jahren. Wir sind also nicht nur das größte 
Finanzinstitut in der Region, wir fühlen uns 
auch der Region verpflichtet und gestalten 
sie nachhaltig mit. In 2024 haben wir über 
eine Million Euro in Form von Spenden und 
Sponsoring unserer Region zurück gege-
ben.

»Nachhaltig leben und arbeiten ist machbar.«
Im Gespräch: Eva Ramsauer, Nachhaltigkeits-Management bei der Sparkasse Fürth.

Weitere Infos:
sparkasse-fuerth.de/
nachhaltigkeit


